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ERKLAERUNG [ DER ZU BADEN AUF DER TAGSATZUNG VERSAMMELTEN GESAND¬
TEN ] DER XIII ORTE [ GEGENUEBER HANS DIETRICH VON
SCHOENAU , DEM GESANDTEN DES ROEM. REICHES UND AGENTEN
DES KAISERS LEOPOLD I . ]

EA VI 1, 779 d

"Gemeine Eidgnossen Haben bey gägenwärtiger tagsatzung Zuo . . . Zeügnus Jhr

habenden Begird des . . . vatterlandts und ein Jedes Orth Löblicher Eidgnos-

schafft , von unbild und gewald Zuo Schirmen . . . sich einhellig dahin Vergli-

chen , dass es nachmahlen bey der abgerethen allgemeinen Eldgnosslschen Defen-

slonal Wässen sein kräfftig und beständiges verbleiben und alle Orth gemeinigk-

lich auch ein Jedes sonderbahr sich darauff sicher Zuo verlassen haben solle.

Es Lassen [es ] Gemeine Eidgnossen auch bey der Declaration [bezüglich der Be¬

schirmung ] der Statt Genff . . . im Martio 1668 ergangen und Vas des halber

ferners sälbigen abscheid [von Baden ] ein verleibt ein fältig bewenden usw.

Demnach haben allerseits Löbliche Orth Herren Ehrengesanten der Oesterreichi-

schen Erbeinigung halber Nachfolgentes proiect Zuo hinder bringen über ?wmbeyi [ : ] ^

Die Erbeinigung gägen . . . Haus Oesterreich solte man auch noch für bas Halten,

in allen trüwen gegen gebärender reciprocation und das schuldige thrüwe auff

sehen , beobachten , gägen allen Erb vereinigten Landen Wan aber die Waldstett

Costantz und Brägentz in gefahr krieglicher anfächtung kommen möchten und . ..

/den Kaiser ] als dis mahligen Ertz Hertzogen Zuo Oesterreich Zuo gelassen sein

Zuo schirm angedeüter . . . statu in gemeiner . . . Eidgnosschafft und Zuo gewan-

den Orthen uff Höchst in 6000 man warben Zuo Lassen und da seye damit nit auff

körnen möchten , wellen sey die Ermangleten an Zahl vermitlest Jhres obgereten

algemeinen Defensional Wassens , wan man nit sälbs in kriegs gefaren begriffen,

erfüllen Lassen , damit bemelte Orth in Jetzigem stand verbleiben und aus der

sälben Veränderung seye desto minder gefar Nachtheil und schaden Zuo gewarthen

Haben , Alles uff . . . [des Kaisers ] kosten , versichernde gegen hilff nach beder

seit gemachten proiect und ferner nothtürfftiger erleüterung Zuo erstatten,

da fehr gmeine Eidgnossen in Jhro Nöthen seye darumben anlangen lassen oder

werdenth . "

Kopie , von gleicher Hand wie AH 4/90 Ah 4 , 245
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